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Zitat von Julia86

r und ich würde gerne wieder eine Klassenleitung übernehmen, aber durch die
Abordnung sind wir „einer zu viel“. Habe ich Anrecht auf „meine“ Planstelle?

Deine Planstelle ist keine Klassenleitung, sondern deine Planstelle ist eine Stelle an der Schule.
Wie die Schulleitung dich einsetzt ist ihr überlassen. Die kann dir auch 20 Stunden lang
individuelle Förderung geben.
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